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Die Steuerberaterkammer Nordbaden, die Steuerberaterkammer Stutt- 
gart und die Steuerberaterkammer Südbaden erlassen aufgrund des 
Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 17. November 2022 
als zuständige Stellen nach § 56 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 
und 2 und § 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931), das zuletzt durch das Gesetz zur Umsetzung der Richt- 
linie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen 
in der Europäischen Union im Bereich des Zivilrechts vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, folgende Prüfungsordnung* für 
die Durchführung von Fortbildungsprüfungen. 

 
I. Abschnitt: Prüfungsausschüsse 
§ 1 - Errichtung 
(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen 
Fortbildung errichtet die Steuerberaterkammer Prüfungsausschüsse 
(§ 56 Abs. 1 Satz 1 BBiG). Mehrere Steuerberaterkammern können  
bei einer von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten (§ 39 
Abs. 1 Satz 2 BBiG). 
(2) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG 
nehmen die Prüfungsleistungen ab. 
(3) Soweit die jeweilige Fortbildungsprüfungsregelung in Form einer 
Rechtsvorschrift nach § 54 BBiG selbstständige Prüfungsteile beinhal- 
tet, können zur Durchführung der Teilprüfungen eigene Prüfungsaus- 
schüsse oder Prüferdelegationen gebildet werden. 

§ 2 - Zusammensetzung und Berufung 
(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder 
von Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prü- 
fungsleistungen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die 
Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mit- 
wirkung im Prüfungswesen geeignet sein (§ 40 Abs. 1 BBiG). 
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder je ein Beauftragter 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sowie eine Person, die als Lehr- 

 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Prüfungsordnung bei personen- 
bezogenen Substantiven und Pronomen die männliche Form verwendet. Entsprechen- 
de Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlech-   
ter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet 
keine Wertung. 
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kraft im beruflichen Schul- oder Fortbildungswesen tätig ist, an (§ 40 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 BBiG). 
(3) Scheidet ein Mitglied des Prüfungsausschusses während der Amts- 
periode aus, so kann ein neues Mitglied nach § 2 Abs. 2 für die verblei- 
bende Periode berufen werden. 
(4) Die Mitglieder werden von der Steuerberaterkammer für eine ein- 
heitliche Periode, längstens für fünf Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 
BBiG). Wird eine Nachberufung erforderlich, erfolgt diese für die 
verbleibende Amtsperiode. 
(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im 
Bezirk der Steuerberaterkammer bestehenden Gewerkschaften und 
selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder be- 
rufspolitischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 2 BBiG). 
(6) Lehrkräfte einer berufsbildenden Schule werden im Einvernehmen 
mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle be- 
rufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 BBiG). 
(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb 
einer von der Steuerberaterkammer gesetzten angemessenen Frist vor- 
geschlagen, so beruft die Steuerberaterkammer insoweit nach pflicht- 
gemäßem Ermessen (§ 40 Abs. 3 Satz 4 BBiG). 
(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der 
an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen werden 
(§ 40 Abs. 3 Satz 5 BBiG). 
(9) Die Mitglieder haben Stellvertreter (§ 40 Abs. 2 Satz 3 BBiG). Die 
Absätze 3 bis 8 gelten für sie entsprechend. 
(10) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmitgliedern Vor- 
schlagsberechtigten sind über die Anzahl und die Größe der einzu- 
richtenden Prüfungsausschüsse sowie über die Zahl der von ihnen vor- 
zuschlagenden weiteren Prüfenden zu unterrichten. Die Vorschlagsbe- 
rechtigten werden von der Steuerberaterkammer darüber unterrichtet, 
welche der von ihnen vorgeschlagenen Mitglieder, Stellvertreter sowie 
weiteren Prüfenden berufen wurden (§ 40 Abs. 5 BBiG). 
(11) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare 
Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht 
von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu 
zahlen, deren Höhe von der Steuerberaterkammer mit Genehmigung 
der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. Die Entschädigung für 
Zeitversäumnis hat mindestens im Umfang von § 16 des Justizvergü- 
tungs- und Entschädigungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu 
erfolgen (§ 40 Abs. 6 BBiG). 
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(12) Von den Absätzen 2 und 9 darf nur abgewichen werden, wenn 
andernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsaus- 
schusses nicht berufen werden kann (§ 40 Abs. 7 BBiG). 

§ 2a - Prüferdelegationen 
(1) Die Steuerberaterkammer kann im Einvernehmen mit den Mit- 
gliedern des Prüfungsausschusses die Abnahme und die abschließende 
Bewertung von Prüfungsleistungen auf Prüferdelegationen übertragen. 
(2) Für die Zusammensetzung von Prüferdelegationen ist § 2 Absätze 
1 und 2 entsprechend anzuwenden (§ 42 Abs. 2 Satz 2 BBiG). Die 
Mitglieder der Prüferdelegationen haben Stellvertreter (§ 42 Abs. 2 
Satz 2 BBiG). 
(3) Mitglieder von Prüferdelegationen können die Mitglieder der Prü- 
fungsausschüsse, deren Stellvertreter sowie weitere Prüfende sein, die 
durch die Steuerberaterkammer nach § 40 Abs. 4 BBiG berufen worden 
sind. Für die Berufungen gilt § 2 Abs. 3 bis 9 entsprechend. Die Be- 
rufung weiterer Prüfender kann auf bestimmte Prüf- oder Fachgebiete 
beschränkt werden. 
(4) Die Mitwirkung in einer Prüferdelegation ist ehrenamtlich. 
§ 2 Abs. 11 gilt entsprechend. 
(5) Die Steuerberaterkammer hat vor Beginn der Prüfung über die Bil- 
dung von Prüferdelegationen, über deren Mitglieder sowie über deren 
Stellvertreter zu entscheiden. Prüfende können Mitglieder mehrerer 
Prüferdelegationen sein. Sind verschiedene Prüfungsleistungen derart 
aufeinander bezogen, dass deren Beurteilung nur einheitlich erfolgen 
kann, so müssen diese Prüfungsleistungen von denselben Prüfenden 
abgenommen werden. 

§ 3 - Ausschluss von der Mitwirkung 
(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige der Prüfungsbe- 
werber nicht mitwirken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind: 
1. Verlobte, 
2. Ehegatten, 
3. eingetragene Lebenspartner, 
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
5. Geschwister, 
6. Kinder der Geschwister, 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
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8. Geschwister der Eltern, 
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhält- 

nis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander 
verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begrün- 

dende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwä- 

gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist; 
3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be- 

steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander 
verbunden sind. 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied oder ein Mitglied einer 
Prüferdelegation nach Abs. 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, 
ob die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, ist dies der Steuerbe- 
raterkammer mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss 
oder den anderen Mitgliedern der Prüferdelegation. Die Entscheidung 
über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die Steuerberaterkam- 
mer, während der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die Prüferdele- 
gation. Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken. 
Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung und Beschlussfas- 
sung nicht zugegen sein. 
(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine un- 
parteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird 
von einer zu prüfenden Person das Vorliegen eines solchen Grundes 
behauptet, so hat die betroffene Person dies der Steuerberaterkammer 
mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss oder der 
Prüferdelegation. Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
(4) Ist oder war ein Mitglied des Prüfungsausschusses oder einer Prüfer- 
delegation Ausbildender oder Ausbilder, Arbeitgeber oder liegen ande- 
re Bindungen vor, welche die Besorgung der Befangenheit begründen 
könnten, so darf es weder bei der Zulassung noch bei der Prüfung der 
zu prüfenden Person mitwirken oder anwesend sein. 
(5) Wenn in den Fällen der Abs. 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung 
des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die Steuerberaterkam- 
mer die Durchführung der Prüfung einem anderen oder einem gemein- 
samen Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichenfalls kann eine 
andere Steuerberaterkammer ersucht werden, die Prüfung durchzufüh- 
ren. Das Gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung 
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aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint. Wenn in den Fällen 
der Abs. 1 bis 3 eine ordnungsgemäße Besetzung der Prüferdelegation 
nicht möglich ist, kann der Prüfungsausschuss die Durchführung der 
Prüfung auf eine andere Prüferdelegation übertragen oder die Prüfung 
selbst abnehmen. 

§ 4 - Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, 
und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. 
Das den Vorsitz führende und das ihn stellvertretend führende Mitglied 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 BBiG). 
(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drit-     
tel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich- 
heit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes den Ausschlag 
(§ 41 Abs. 2 BBiG). 
(3) Für Prüferdelegationen gelten Abs. 2 Sätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 5 - Geschäftsführung 
(1) Die Steuerberaterkammer führt in Absprache mit dem Vorsitz des 
Prüfungsausschusses dessen Geschäftsführung, insbesondere Einla- 
dungen, Organisation der Sitzungen sowie Protokollführung und Um- 
setzung der Beschlüsse durch. 
(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die ordentlichen 
Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Stellvertretende Mitglieder werden 
in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung 
nicht teilnehmen, so soll es dies unverzüglich der Steuerberaterkammer 
mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit- 
glied einzuladen, welches derselben Gruppe angehören soll. 
(3) Absatz 2 gilt für Prüferdelegationen entsprechend. 
(4) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführenden Person und 
dem Vorsitz zu unterzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt. 
(5) Die Sitzungsprotokolle sind von allen Mitgliedern der Prüferdele- 
gation zu unterzeichnen. § 23 Abs. 1 bleibt unberührt. 

§ 6 - Verschwiegenheit 
Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegen- 
über der Steuerberaterkammer und dem Berufsbildungsausschuss, ha- 
ben die Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferdelegation und 
sonstige mit der Prüfung befassten Personen über alle Prüfungsvorgän- 
ge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. 
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II. Abschnitt: Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 
§ 7 - Prüfungstermine 
(1) Die Steuerberaterkammer legt die Prüfungstermine je nach Bedarf 
fest. 
(2) Die Steuerberaterkammer gibt die Prüfungstermine einschließlich 
der Anmeldefristen in geeigneter Weise öffentlich mindestens einen 
Monat vor Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die Anmeldefrist 
überschritten, kann die Steuerberaterkammer die Annahme des Antrags 
verweigern. 
(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbereiche einheitli- 
che überregionale Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende über- 
regional abgestimmte Prüfungstage anzusetzen. 

§ 8 - Zulassung zur Prüfung 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist nach den von der Steu- 
erberaterkammer bestimmten Verfahren, Fristen und Formularen zu 
stellen. Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen 
1. Angaben zur Person und 
2. Angaben über die in den Abs. 2 bis 3 genannten Voraussetzungen. 
(2) Örtlich zuständig für die Zulassung zur Fortbildungsprüfung ist die 
Steuerberaterkammer, in deren Bezirk der Prüfungsbewerber 

a) in einem Arbeitsverhältnis steht, 
b) - sofern kein Arbeitsverhältnis besteht - seinen Wohnsitz hat. 

(3) Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer die Zulassungsvoraus- 
setzungen der jeweiligen Fortbildungsprüfungsregelung in Form einer 
Rechtsvorschrift nach § 54 erfüllt. 

§ 9 - Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen 
(1) Die zu prüfende Person ist auf Antrag von der Ablegung einzel- 
ner Prüfungsbestandteile durch die Steuerberaterkammer zu befreien, 
wenn sie eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur 
Fortbildungsprüfung innerhalb von zehn Jahren nach Bekanntgabe des 
Bestehens der anderen Prüfung erfolgt (§ 56 Abs. 2 BBiG). 
(2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind zusammen 
mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der Steuerberaterkammer zu 
stellen. Die Nachweise über Befreiungsgründe im Sinne von Abs. 1 
sind beizufügen. 
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§ 10 - Entscheidung über die Zulassung und Befreiungsanträge 
(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von Prüfungsbe- 
standteilen entscheidet die Steuerberaterkammer. Hält sie die Zulas- 
sungsvoraussetzungen oder die Befreiungsgründe nicht für gegeben, so 
entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG). 
(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die Befreiung von 
Prüfungsbestandteilen sind dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter 
Angabe des Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Ar- 
beits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Entscheidungen über die Nicht- 
zulassung und über die Ablehnung der Befreiung sind dem Prüfungs- 
bewerber schriftlich mit Begründung bekannt zu geben. 
(3) Die Zulassung und die Befreiung von Prüfungsbestandteilen können 
von der Steuerberaterkammer bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergeb- 
nisses widerrufen werden, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen 
oder falscher Angaben ausgesprochen wurde. 

§ 11 - Zulassungs- und Prüfungsgebühren 
(1) Die zu prüfende Person hat die Zulassungs- und Prüfungsgebühren 
nach dem Verfahren der Steuerberaterkammer zu entrichten. Die Höhe 
der Gebühren bestimmt sich nach der Gebührenordnung der Steuerbe- 
raterkammer. 
(2) Entrichtet die zu prüfende Person die Gebühren nicht bis zu dem 
von der Steuerberaterkammer festgesetzten Zeitpunkt, so gilt dies als 
Verzicht auf die Zulassung zur Prüfung. 
(3) In den Fällen des Nichtbestehens der Prüfung, des Ausschlusses 
gemäß § 19 Abs. 4 oder Nichtteilnahme an einzelnen Teilen der Prüfung 
werden die Gebühren nicht erstattet. Im Fall des Rücktritts gemäß § 20 
Abs. 1 wird die Prüfungsgebühr zur Hälfte erstattet. 
(4) Bei einer Wiederholung der Prüfung sind die Gebühren erneut zu 
entrichten. 

 
III. Abschnitt: Durchführung der Fortbildungsprüfung 
§ 12 - Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 
(1) Die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, Ziel, Inhalt und 
Anforderungen der Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzun-            
gen sowie das Prüfungsverfahren sind in der jeweiligen Fort- 
bildungsprüfungsregelung in Form einer Rechtsvorschrift nach 
§ 54 BBiG geregelt. 
(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 
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§ 13 - Gliederung der Prüfung 
Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus der jeweiligen Fortbil- 
dungsprüfungsregelung in Form einer Rechtsvorschrift nach § 54 BBiG 
(Prüfungsanforderungen). 

§ 14 - Prüfungsaufgaben 
(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungs- 
anforderungen die Prüfungsaufgaben. 
(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der 
Steuerberaterkammer erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom 
Prüfungsausschuss zu übernehmen, sofern die Steuerberaterkammer 
über die Übernahme entschieden hat. 

§ 15 - Besondere Verhältnisse von Menschen mit Behinderung 
Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse 
von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Dies gilt ins- 
besondere für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln 
und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärden- 
sprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 Abs. 1 BBiG). 
Die Art der Behinderung ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
(§ 8 Abs. 1) nachzuweisen. Die Steuerberaterkammer kann die Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung eines von ihr benannten Arztes verlan- 
gen. Die erforderlichen Regelungen trifft die Steuerberaterkammer oder 
während der Prüfung der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation. 

§ 16 - Nichtöffentlichkeit 
Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter der obersten Bundes- 
und Landesbehörden, der Steuerberaterkammer sowie die Mitglieder 
des Berufsbildungsausschusses der Steuerberaterkammer können an- 
wesend sein. Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann 
im Einvernehmen mit der Steuerberaterkammer andere Personen als 
Gäste zulassen. Die Wahrnehmungen der Gäste unterliegen der Ver- 
schwiegenheitspflicht. Aufzeichnungen über Prüfungsunterlagen und 
über den Prüfungsablauf sind ihnen nicht gestattet. Gäste haben sich 
jeder Einwirkung auf die Prüfung zu enthalten. Bei der Beratung über 
das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschus- 
ses oder die Prüferdelegation sowie die Protokollführer anwesend sein. 

§ 17 - Leitung, Aufsicht und Niederschrift 
(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom gesamten Prü- 
fungsausschuss durchgeführt. 
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(2) Die Steuerberaterkammer regelt im Einvernehmen mit dem Prü- 
fungsausschuss die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass die 
Prüfungsleistungen selbstständig und nur mit erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmitteln durchgeführt werden. 
(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der zu prüfenden Per- 
son ausdrücklich gegenüber der Aufsicht, dem Vorsitz oder den mit der 
Prüfungsabnahme beauftragten Prüfenden gerügt werden. Entstehen 
durch die Störungen erhebliche Beeinträchtigungen, entscheidet der 
Prüfungsausschuss, die Prüferdelegation oder die mit der Prüfungsab- 
nahme beauftragten Prüfenden über Art und Umfang von geeigneten 
Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung von schriftlichen Prü- 
fungen kann die Aufsicht über die Gewährung einer Zeitverlängerung 
entscheiden. 
(4) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 18 - Ausweispflicht und Belehrung 
Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person auszuweisen. 
Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Ver- 
fügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen 
von Täuschungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und Nicht- 
teilnahme zu belehren. 

§ 19 - Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 
(1) Unternimmt es eine zu prüfende Person, das Prüfungsergebnis durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus- 
sen oder leistet sie Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungs- 
versuch, liegt eine Täuschungshandlung vor. 
(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine zu prüfende Person 
eine Täuschungshandlung begeht oder einen entsprechenden Verdacht 
hervorruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsführung festzustellen 
und zu protokollieren. Die zu prüfende Person setzt die Prüfung vor- 
behaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Täu- 
schungshandlung fort. 
(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungs- 
handlung betroffene Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) 
bewertet. In schweren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täu- 
schungshandlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder 
die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. Soweit 
Prüfungsleistungen einer Prüferdelegation zur Abnahme und abschlie- 
ßenden Bewertung übertragen worden sind, kann die Prüferdelegation 
die Prüfungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) bewerten. 
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(4) Behindert eine zu prüfende Person durch ihr Verhalten die Prüfung 
so, dass die Prüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, 
ist sie von der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber 
kann von der Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsabnahme 
beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die endgültige Entscheidung 
über die Folgen für die zu prüfende Person hat der Prüfungsausschuss 
unverzüglich zu treffen. Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Sicher- 
heitsvorschriften. 
(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungsausschusses oder 
der Prüferdelegation nach den Abs. 3 und 4 ist die zu prüfende Person 
zu hören. 

§ 20 - Rücktritt, Nichtteilnahme 
(1) Der Rücktritt ist nur bis zum Ende des schriftlichen Teils der Prü- 
fung möglich. Er ist ausdrücklich gegenüber der Steuerberaterkammer 
oder der Aufsicht schriftlich zu erklären. In diesem Fall gilt die Prüfung 
als nicht abgelegt. Als Rücktritt gilt auch, wenn die zu prüfende Person 
zum schriftlichen Teil der Prüfung nicht erscheint oder eine Aufsichts- 
arbeit nicht abgibt. 
(2) Ist die zu prüfende Person aus einem wichtigen Grund verhindert, 
an der Prüfung teilzunehmen, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
Tritt die Verhinderung nach Beginn der Prüfung und vor Ende des 
schriftlichen Teils der Prüfung ein, so können auf Antrag bereits er- 
brachte und abgeschlossene Aufsichtsarbeiten anerkannt werden. Liegt 
die Verhinderung ausschließlich für die mündliche Prüfung vor, ist eine 
Wiederholung des schriftlichen Teils der Prüfung oder einzelner Auf- 
sichtsarbeiten ausgeschlossen. Der wichtige Grund muss unverzüglich 
mitgeteilt und nachgewiesen werden, eine Erkrankung auf Verlangen 
der Steuerberaterkammer durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
eines von ihr benannten Arztes. 
(3) Sind die Voraussetzungen nach Abs. 2 gegeben, so kann die Prüfung 
beim nächstmöglichen Prüfungstermin fortgesetzt werden. 
(4) Nimmt die zu prüfende Person an der mündlichen Prüfung ganz oder 
teilweise nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 
(5) Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet die Steu- 
erberaterkammer. Hält sie einen wichtigen Grund nicht für gegeben, so 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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IV. Abschnitt: Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses 
§ 21 - Bewertungsschlüssel 
(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leis- 
tung 
= Note 1 = sehr gut; 
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
= Note 2 = gut; 
eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung 
= Note 3 = befriedigend; 
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anfor- 
derungen noch entspricht 
= Note 4 = ausreichend; 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch er- 
kennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse noch vorhanden sind 
= Note 5 = mangelhaft; 
eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse fehlen 
= Note 6 = ungenügend. 
(2) Jeder Prüfungsteil sowie das Gesamtergebnis sind jeweils mit einer 
Note gemäß Abs. 1 zu bewerten, wobei auch Zehntelnoten als Zwi- 
schennoten erteilt werden können. 

§ 22 - Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 
(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über 
1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, die er selbst 

abgenommen hat, 
2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt sowie 
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Fortbildungsprüfung. 
Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Ergebnisnieder- 
schriften nach § 23. 
(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleis- 
tungen, von denen befreit worden ist (§ 9), außer Betracht. 
(3) Nach § 47 Abs. 2 Satz 2 BBiG erstellte oder ausgewählte Ant- 
wort-Wahl-Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden, wenn 
das Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt 
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hat, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse 
sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. 
(4) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehm- 
lich die Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger 
Prüfungsleistungen, deren Bewertung unabhängig von der Anwesen- 
heit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner 
oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbstständig und unab- 
hängig bewerten. Bei Abweichungen sind die beiden Mitglieder des 
Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation zunächst gehalten, sich 
auf übereinstimmende Notenvorschläge zu einigen. Weichen die auf 
der Grundlage des in der Prüfungsordnung vorgesehenen Bewertungs- 
schlüssels erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden weiterhin um 
nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so 
errechnet sich die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der 
beiden Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt die end- 
gültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation. 
(5) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 42 Abs. 2 BBiG 
können zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü- 
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter einholen. 
(6) Im Rahmen der Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu 
dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest- 
zuhalten. Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsätzen 
der Steuerberaterkammer. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung 
im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachter 
tätig werden. 

§ 23 - Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen oder 
Nichtbestehen 

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine 
Niederschrift auf den Formularen der Steuerberaterkammer zu ferti- 
gen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses bzw. der 
Prüferdelegation zu unterzeichnen und der Steuerberaterkammer ohne 
schuldhaftes Zögern (unverzüglich) zu übermitteln oder vorzulegen. 
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn die in der jeweiligen Fortbildungs- 
prüfungsregelung in Form einer Rechtsvorschrift nach § 54 BBiG ge- 
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
(3) Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Feststellung des 
Gesamtergebnisses der Prüfung mitgeteilt werden, ob sie die Prüfung 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ hat. Kann die Feststellung des Prü- 



Fortbildungsprüfungsordnung

17 April 2023 

 

 

 
fungsergebnisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getroffen 
werden, so hat der Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu treffen und 
der zu prüfenden Person mitzuteilen. 

§ 24 - Prüfungszeugnis 
(1) Über die Prüfung erhält die zu prüfende Person von der Steuerbera- 
terkammer ein Zeugnis (§ 37 Abs. 2 BBiG). 
(2) Das Prüfungszeugnis enthält die in der jeweiligen Fortbildungsprü- 
fungsregelung in Form einer Rechtsvorschrift nach § 54 BBiG vorge- 
sehenen Angaben. Die Zeugnisse können zusätzliche nicht amtliche 
Bemerkungen zur Information (Bemerkungen) enthalten, insbesondere 
über die Zuordnung des erworbenen Abschlusses in den Deutschen 
Qualifikationsrahmen. 
(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der zu prüfenden Person eine englisch- 
sprachige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen (§ 37 
Abs. 3 Satz 1 BBiG). Der entsprechende Antrag ist mit dem Antrag auf 
Zulassung zur Prüfung (§ 8 Abs. 1) zu stellen. 

§ 25 - Bescheid über nicht bestandene Prüfung 
Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu prüfende Person von der 
Steuerberaterkammer einen schriftlichen Bescheid. 

 
V. Abschnitt: Wiederholungsprüfung 
§ 26 - Wiederholungsprüfung 
(1) Eine nicht bestandene Fortbildungsprüfung kann wiederholt wer- 
den. 
(2) Eine bereits bestandene Fortbildungsprüfung kann nicht wiederholt 
werden. 
(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin (§ 7) 
wiederholt werden. 
(4) Für Wiederholungsprüfungen gelten die Vorschriften über Antrag 
und Zulassung zur Prüfung (§§ 8 bis 11) sinngemäß. 
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VI. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
§ 27 - Rechtsbehelfsbelehrungen 
Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der 
Steuerberaterkammer sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den 
Prüfungsbewerber bzw. die zu prüfende Person mit einer Rechtsbe- 
helfsbelehrung gemäß § 70 VwGO i. V. m. §§ 58 und 60 Abs. 1 bis 4 
VwGO zu versehen. 

§ 28 - Prüfungsunterlagen 
(1) Auf Antrag binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung 
eines Rechtsbehelfs ist der zu prüfenden Personen binnen eines Monats 
Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen zu gewähren. 
(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die Nieder- 
schriften gemäß § 23 Abs. 1 fünfzehn Jahre aufzubewahren. Die Auf- 
bewahrungsfrist beginnt mit dem Zugang des Prüfungsbescheides nach 
§ 24 Abs. 1 bzw. § 25. Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch 
das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt. 
(3) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen. Landesrechtli- 
che Vorschriften zur Archivierung bleiben unberührt. 

§ 29 - In-Kraft-Treten, Genehmigung 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Ihrer Veröffentlichung im Mit- 
teilungsblatt bzw. in den Bekanntmachungen der Steuerberaterkam- 
mer mit Ablauf des 31. Mai 2023, für die Fortbildungsprüfung zum 
Fachassistenten/zur Fachassistentin Lohn und Gehalt erst mit Ablauf 
des 31. Mai 2024 in Kraft. Gleichzeitig treten die Prüfungsordnungen 
aufgrund der Beschlüsse des Berufsbildungsausschusses vom 
22. November 2018 und vom 26. November 2020 außer Kraft. 
(2) Die Prüfungsordnung wurde am 22. Februar 2023 gemäß 
§ 56 Abs. 1 BBiG in Verbindung mit § 47 Abs. 1 BBiG vom Ministeri- 
um für Finanzen Baden-Württemberg genehmigt. 
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Die vorstehende Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Fortbildungsprüfungen (§ 56 BBiG) wird hiermit ausgefertigt und über 
die Amtlichen Bekanntmachungen der Steuerberaterkammer 
Südbaden im Internet unter www.stbk-suedbaden.de veröffentlicht. 
 
 
Freiburg, den 09.05.2023 
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